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BLICKcÂUFX

pER JMONAT

LDIE SCHWEIZ

Peter Dürrenmatt

EIDGENÖSSISCHE KULTURPOLITIK

Es ist in der Politik nicht anders als sonst
im Leben: jeder Begriff setzt eine bestimmte
äußere Lage voraus, um Leben zu erhalten.
Eine eidgenössische Verkehrspolitik gab es

erst, als die Eisenbahn aufkam, die mit ihrer
Geschwindigkeit den schweizerischen Raum
gleichsam zusammenzog. Ähnlich verhält es
sich mit dem Begriff der eidgenössischen
Kulturpolitik. Noch im 19. Jahrhundert wähnte
man, diese werde sich auf eine schweizerische
Universität hin entwickeln, und man sah in der
Bundesverfassung eine solche vor. Sie
entstand nie, weil « schweizerische Kulturpolitik »

noch ohne Inhalt war.
Kulturpolitische Fragen von wirklicher

Bedeutung stellten sich unmittelbar vor dem
Zweiten Weltkrieg, als sich die Schweiz gegenüber

der angriffigen «Kulturpolitik» des

Dritten Reiches zur Wehr setzen mußte. Die
«geistige Landesverteidigung», wie man sie

nannte, berührte freilich die deutsche oder die
italienische Schweiz eingehender als die
Welschen. Von größter kulturpolitischer Tragweite
wurden dann bestimmte technische Erfindungen,

der Kino, das Radio und neuerdings das
Fernsehen. Durch diese Errungenschaften
wurde der schweizerische Kulturraum gleichsam
zusammengezogen und dem ausländischen
gegenübergestellt.

Wir haben das Problem, wie man mit diesen
Erfindungen fertig werden müsse, in der
Schweiz unterschiedlich angepackt. Anpacken
mußte man diese Frage, denn mit den neuen
technischen Mitteln ist es dem Ausland möglich,

auf unser Volk mit unerhörter Wucht
einzuwirken.

Beim Kino sind es die Kantone, die eine
Filmzensur ausüben. Sie wacht darüber, daß
keine im groben Sinn unsittlichen und
politisch tendenziösen Filme gespielt werden;

irgendein kulturpolitischer Gedanke geht dieser

Zensur aber ab. Als positives Mittel in
diesem Kampf wurde mit Bundeshilfe die
schweizerische FilmWochenschau geschaffen.
Im übrigen aber sind den ausländischen
Filmen keine Grenzen gesteckt.

Beim Radio übergab man von Anfang an
die oberste Kontrolle dem Bund. Die
Sendegesellschaften empfangen ihr Recht, senden zu
dürfen, durch eine Bundeskonzession; in ihr
ist locker umschrieben, was am Radio erlaubt
und was verboten ist. Groteskerweise ist die
Post- und Telegraphenverwaltung die oberste
Schutzpatronin des Kulturinstrumentes Radio,
denn damals, als die Erfindung aufkam, hatte
man noch nicht erkannt, was für eine
weittragende kulturpolitische Bedeutung sie
gewinnen würde.

Die unmittelbar vor der Verwirklichung
stehende technische Erfindung von größter
kulturpolitischer Bedeutung ist das Fernsehen.
Dieses ist allerdings vorläufig eine derart teure
Angelegenheit, daß es nur in den Großstaaten
betrieben werden kann. Weil Fernsehprogramme

so enorm teuer zu stehen kommen,
werden sie so banal gestaltet, daß sie jedem
gefallen. Diese Seichtheit hat die holländische
Regierung kürzlich veranlaßt, dem Fernsehen
keine weitere Förderung mehr angedeihen zu
lassen.

In der Schweiz, wo man seit Jahren
davon spricht, es müsse ein Gesetz über das
Radio ausgearbeitet werden, wird man gut
daran tun, auch das Fernsehen als
kulturpolitische Aufgabe in dieses Gesetz einzubauen
und erst dann, wenn man sich über die
kulturpolitische Behandlung einig geworden ist, die
Frage der Verwirklichung zu lösen. Das
Fernsehen ist für die Schweiz ein kulturpolitisches,
kein technisches Problem!

93


	Blick auf die Schweiz

